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Stadt Meerbusch 23.03.2005
Der Bürgermeister
FB 2 / Team 2
Az.: Fb 2 / T 2 / 51.

An die Vorsitzende
des Jugendhilfeausschusses
Frau Schoppe
          
          
          
          
          

Beratungsvorlage

zu TOP  I /  4.0   der Sitzung des Jugendhilfeausschusses am 12.04.2005

Anerkennung als Freier Träger der Jugendhilfe nach § 75 KJHG
hier: Osterather Betreuungsverein e.V.

Beschlussvorschlag:

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, den Osterather Betreuungsverein e.V. als freien Träger der
Jugendhilfe gemäß § 75 KJHG anzuerkennen.

Begründung:

Der Osterather Betreuungsverein ist als freier Träger der Jugendhilfe seit 2002 in Meerbusch tätig.
Seit der Gründung werden Kinder im Rahmen der „verlässlichen Grundschule“ sowie seit 2004 im
Rahmen der Offenen Ganztagsschule betreut. Der Verein ist derzeit an 6 Grundschulen und an der
Raphael Schule tätig.
Der Verein ist in das Vereinsregister beim Amtsgericht Neuss unter der Nummer 57 VR 2078 einge-
tragen und vom Finanzamt Neuss II als gemeinnützig anerkannt.

Nach § 75 KJHG können als Träger der freien Jugendhilfe juristische Personen und Personenvereini-
gungen anerkannt werden, die
� auf dem Gebiet der Jugendhilfe im Sinne des § 1 tätig sind,
� gemeinnützige Ziele verfolgen,
� aufgrund der fachlichen und personellen Vorraussetzungen erwarten lassen, dass sie einen nicht

unwesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Aufgaben der Jugendhilfe zu leisten im Stande sind, und
� die Gewähr für eine den Zielen des Grundgesetzes förderliche Arbeit bieten.

Einen Anspruch auf Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe hat, wer auf dem Gebiet der
Jugendhilfe mindestens drei Jahre tätig ist.

Die o.g. Voraussetzungen werden vom Osterather Betreuungsverein erfüllt. Im Bereich des Land-
schaftsverbandes Rheinland sind bereits mehrere Träger, die als Verein vor Ort die Offene Ganztags-
schule betreiben, als freie Träger der Jugendhilfe anerkannt.

Der Antrag des Vereins und die Vereinssatzung sind als Anlage beigefügt.
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Lösung:

Die Verwaltung schlägt vor, den Osterather Betreuungsverein nach § 75 KJHG als freien Träger der
Jugendhilfe anzuerkennen.

Kosten/Deckung:

keine

Personalaufwand:

entfällt

In Vertretung

(Hans Mattner-Stellmann)
Beigeordneter


